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Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Jetz si mir draa»

Der Kantonsrat des Kantons Solothurn

gestützt auf Artikel 132 bis 134 der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 
8. Juni 1986[BGS 111.1.]
nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom ...
(RRB Nr. ...)

beschliesst:

I.

Der Erlass Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) vom 
1. Dezember 1985 (Stand 1. Januar 2021) wird wie folgt geändert:

§  33
III. Ermittlung des Reineinkommens
1. Bei unselbständiger Erwerbstätigkeit

1 Als Berufskosten werden abgezogen

a) die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte; a) die notwendigen Kosten für Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte bis zu 
einem Maximalbetrag von 7'000 Franken;

b) die notwendigen Mehrkosten für Verpflegung ausserhalb der Wohnstätte und 
bei Schichtarbeit;

c) die übrigen für die Ausübung des Berufes erforderlichen Kosten; § 41 Absatz 1 
Buchstabe p bleibt vorbehalten.

https://bgs.so.ch/data/111.1/de
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d) …

2 Für die Berufskosten gemäss Absatz 1 legt der Regierungsrat Pauschalansätze 
fest; im Falle von Buchstabe c steht dem Steuerpflichtigen der Nachweis höherer 
Kosten offen.

§  43
IV. Sozialabzüge

1 Vom Reineinkommen werden abgezogen

a) 6'000 Franken für jedes minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende 
Kind, für dessen Unterhalt der Steuerpflichtige sorgen muss. Der Abzug kann 
nicht beansprucht werden für Kinder, für die der Steuerpflichtige Unterhaltsbei-
träge nach § 41 Absatz 1 Buchstabe f leistet. Bei getrennt besteuerten Eltern 
steht der Abzug dem Elternteil zu, der die elterliche Sorge innehat. Üben sie die 
elterliche Sorge gemeinsam aus und werden keine Unterhaltsbeiträge nach 
§ 41 Absatz 1 Buchstabe f für das Kind geltend gemacht, wird der Abzug hälftig 
auf die beiden Eltern aufgeteilt. Ist das Kind volljährig, hat derjenige Elternteil 
Anspruch auf den Abzug, der für den Unterhalt des Kindes überwiegend auf-
kommt.

a) 9'000 Franken für jedes minderjährige oder in beruflicher Ausbildung stehende 
Kind, für dessen Unterhalt der Steuerpflichtige sorgen muss. Der Abzug kann 
nicht beansprucht werden für Kinder, für die der Steuerpflichtige Unterhaltsbei-
träge nach § 41 Absatz 1 Buchstabe f leistet. Bei getrennt besteuerten Eltern 
steht der Abzug dem Elternteil zu, der die elterliche Sorge innehat. Üben sie die 
elterliche Sorge gemeinsam aus und werden keine Unterhaltsbeiträge nach 
§ 41 Absatz 1 Buchstabe f für das Kind geltend gemacht, wird der Abzug hälftig 
auf die beiden Eltern aufgeteilt. Ist das Kind volljährig, hat derjenige Elternteil 
Anspruch auf den Abzug, der für den Unterhalt des Kindes überwiegend auf-
kommt.

b) …

c) …

d) 2'000 Franken für jede erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige und 
unterstützungsbedürftige Person, an deren Unterhalt der Steuerpflichtige min-
destens in der Höhe des Abzuges beiträgt. Der Abzug kann nicht beansprucht 
werden für den Ehegatten und für Kinder, für die ein Abzug nach Buchstabe a 
oder nach § 41 Absatz 1 Buchstabe f gewährt wird, sowie für Personen mit 
Wohnsitz im Ausland, für die keine Unterstützungspflicht im Sinne von Artikel 
328 ZGB[SR 210.] besteht.

e) 4'200 Franken für jede dauernd pflegebedürftige Person, die im Haushalt des 
Steuerpflichtigen lebt. Der Abzug kann nicht beansprucht werden für den Steu-
erpflichtigen, seinen Ehegatten oder seine Kinder.

http://www.lexfind.ch/link/Bund/210/de
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f) Bis 5'000 Franken für jede selbständig steuerpflichtige Person mit ungenügen-
dem Reineinkommen, die selbst oder deren Ehegatte zum Bezug einer Rente 
der eidgenössischen Alters- und Hinterlassenen- oder Invalidenversicherung 
berechtigt ist.

g) …

2 Die Sozialabzüge werden nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode 
oder der Steuerpflicht festgesetzt. Besteht die Steuerpflicht nur während eines 
Teils der Steuerperiode, werden die Sozialabzüge anteil-mässig gewährt; für die 
Bestimmung des Steuersatzes werden sie voll angerechnet.

3 Bei teilweiser Steuerpflicht werden die Sozialabzüge anteilmässig gewährt.

§  44
V. Steuerberechnung
1. Steuersätze

1 Die Einkommenssteuer für ein Jahr beträgt

Tabelle 1 Tabelle geändert Tabelle 2

Für Einkommen ab 310‘000 Franken beträgt die Steuer 10,50% des gesamten 
Einkommens.

2 Für die Bestimmung des Steuersatzes wird das gesamte Einkommen durch den 
Divisor 1,9 geteilt

a) für in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige,

b) für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die 
mit Kindern, für die ein Abzug nach § 43 Absatz 1 Buchstabe a gewährt wird, 
oder mit unterstützungsbedürftigen Personen zusammen leben und deren Un-
terhalt zur Hauptsache bestreiten,

c) für verwitwete Steuerpflichtige im Jahr des Todes des Ehegatten und in den 
beiden darauf folgenden Jahren.

3 …



- 4 -

          

4 Die Steuersätze gemäss Absatz 1 und 2 werden aufgrund der Verhältnisse am 
Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht festgelegt.

§  45
2. Teuerung und kalte Progression

1 Der Regierungsrat passt bei jedem Anstieg der Teuerung um 5% seit Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes oder seit der letzten Anpassung die Tarifstufen in § 44, die 
allgemeinen Abzüge in § 41 und die Sozialabzüge in § 43 sowie den Mindestbe-
trag in § 20 Absatz 4 dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise an.

2 Massgebend ist der Indexstand ein Jahr vor Beginn der Steuerperiode, erstmals 
am 31. Dezember 2008; die Anpassung erfolgt frühestens auf die Steuerperiode 
2010.

2 Massgebend ist der Indexstand ein Jahr vor Beginn der Steuerperiode, erstmals 
am 31. Dezember 2023; die Anpassung erfolgt frühestens auf die Steuerperiode 
2025.

II.

     Keine Fremdänderungen.

III.

     Keine Fremdaufhebungen.

IV.

Die Gesetzesänderungen treten am 1. Januar 2023 in Kraft.

Solothurn, ...

Im Namen des Kantonsrats
 
 .......
Präsident
 
Markus Ballmer
Ratssekretär

     Dieser Beschluss unterliegt dem obligatorischen Referendum.
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Tabelle 1

Steuer Einkommen

0.00% von den ersten 12'000 Franken

5.00% von den nächsten 2'000 Franken

6.00% von den nächsten 3'000 Franken

7.00% von den nächsten 3'000 Franken

8.00% von den nächsten 5'000 Franken

9.00% von den nächsten 7'000 Franken

9.50% von den nächsten 18'000 Franken

10.00% von den nächsten 20'000 Franken

10.50% von den nächsten 28'000 Franken

11.50% von den nächsten 212'000 Franken

Tabelle 2

Steuer Einkommen

0.00% von den ersten 12'000 Franken

4.50% von den nächsten 4'000 Franken

5.00% von den nächsten 4'000 Franken

6.50% von den nächsten 3'000 Franken

8.00% von den nächsten 2'000 Franken
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Steuer Einkommen

9.00% von den nächsten 3'000 Franken

9.50% von den nächsten 11'000 Franken

10.00% von den nächsten 15'000 Franken

10.50% von den nächsten 44'000 Franken

11.50% von den nächsten 212'000 Franken


